
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/6/22 8Ob514/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1995

Norm

ABGB §893

ABGB §1478

ABGB §1496

Rechtssatz

Wird eine Leistung durch einen Solidarschuldner erbracht, erlischt die Schuld auch gegen den anderen. Sie lebt aber

gegen diesen wieder auf, wenn der Zahlende erfolgreich einen Kondiktionsanspruch geltend macht. Im Fall des

Wiederau:ebens der Forderung beginnt die Verjährungsfrist zwar nicht neu zu laufen, sie ist aber gehemmt und läuft

nicht ab, wenn binnen angemessener Frist nach Wiederau:eben der Forderung die Leistungsklage eingebracht wird;

es liegt ein Hemmungsgrund eigener Art in Form einer Ablaufhemmung vor.
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